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16. Sitzung Ortsbeirat Rödgen vom 12.09.2023  OBR / 1668 / 2023 
TOP 03 – Nächtliches Tempolimit in der OD Rödgen im Zuge der L 3126 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der o.g. Sitzung wurde der Magistrat darum gebeten für die Ortsdurchfahrt Rödgen 
eine Lärmberechnung durchzuführen, um die fachliche Grundlage für ein mindestens 
nächtliches (22 – 06 Uhr) Tempolimit von 30/km/h zu schaffen und das Tempolimit 
verkehrsrechtlich anzuordnen. 
 
Derzeit werden die Gebiete mit den höchsten Lärmkennziffern (Zusammenfassung von 
Stärke der Lärmbelastung und die Anzahl der betroffenen Anwohner*innen) gemäß 
dem Lärmaktionsplan sukzessive bearbeitet. Leider ist dieses Verfahren sehr aufwändig 
und zeitintensiv und kann daher nur schrittweise abgearbeitet werden. Für die 
Umsetzung der Geschwindigkeitsbeschränkung aus Lärmschutzgründen wird ein 
entsprechendes Lärmgutachten in Auftrag gegeben. Anhand der dort berechneten 
Lärmbelastungen, kann dann geprüft werden, ob eine Geschwindigkeitsbeschränkung 
umgesetzt werden kann. 
 
Erfolgreich umsetzen konnten wir in diesem Jahr schon die Grünberger Straße, die bei 
weitem die höchste Lärmkennziffer hatte. Weitere Straßen sind gerade in Bearbeitung 
und werden ebenfalls demnächst umgesetzt. 
 
Die Lärmkennziffern im Bereich der L3126 sind nicht so hoch wie in anderen 
Gebieten. Daher wird es leider noch etwas dauern bis dieser Bereich untersucht wird. 
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Es tut uns leid, dass wir hier noch keine konkrete zeitliche Zusage für eine mögliche 
Umsetzung der Geschwindigkeitsbeschränkung aus Lärmschutzgründen machen 
können. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Alexander Wright 
Bürgermeister 
 
 


